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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2017/16/0001 B 28. Februar 2017 RS 1

Stammrechtssatz

Fragen der Verschuldensbeurteilung sind grundsätzlich der einzelfallbezogenen Beurteilung des Verwaltungsgerichts

zuzuordnen und könnten nur dann eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung darstellen, wenn die Beurteilung

des Verwaltungsgerichtes in einer die Rechtssicherheit beeinträchtigenden unvertretbaren Weise erfolgt wäre (vgl.

etwa den Beschluss vom 6. April 2016, Ro 2016/16/0007, mwN, betre@end die Frage eines Verschuldens im Vertrauen

auf rechtliche Einschätzungen anderer).
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